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 GEMEINDE NUSSBACH 
politischer Bezirk Kirchdorf an der Krems, OÖ 

Gemeindeamt A-4542 Nußbach, Kirchenplatz 2 
 
  

AZ 616-44   
Bearbeiter: Dr. Markus Schedlberger 24. April 2026 
   
   

 
Umlegung Teilstück GW Barteder 
Grundstück Nr. 827/3 der KG Sinzendorf - 
Auflassung, Auflage der Planunterlagen 
 
 

KUNDMACHUNG 
 

Der Weganrainer Friedrich Winter, Liningerstraße 11, 4542 Nußbach, beantragte die Umlegung ei-
nes Teilstücks des GW Barteder. Betroffen ist das ca. 270 m lange Teilstück des bestehenden Gü-
terwegs (Grundstück 827/3 der KG Sinzendorf) ab der östlichen Abzweigung zu den Adressen  
Liningerstraße 11 und 13.  
 
Dieses Teilstück wird nicht mehr benötigt, wenn als Ersatz eine eigene Zufahrt für die Liegenschaft 
Liningerstraße 13 als Abzweigung vom GW Barteder errichtet ist. Diese Zufahrt soll von Norden an 
den bestehenden Güterweg ca. 20 m südlich der Kreuzung abzweigen und entlang der Grenze zwi-
schen den Grundstücken 727/10 und 736/3 nach Süden verlaufen und über das Grundstück 732 
wieder in die bestehende Trasse eingebunden werden. 
 
Gemäß § 11 Abs. 6 des Oö. Straßengesetzes 1991, i. d. g. F., weisen wir darauf hin, dass die Plan-
unterlagen für diese beabsichtigte Auflassung während vier Wochen, vom 24. April bis zum 22. Mai 
2026, während der Amtsstunden im Gemeindeamt Nußbach zur öffentlichen Einsichtnahme auflie-
gen. 
 
Jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, ist berechtigt, während der Auf-
lagezeit schriftliche Anregungen oder Einwendungen beim Gemeindeamt Nußbach einzubringen. 
 
 
 

   Der Bürgermeister: 
 
 
 
   Ing. Gerhard Gebeshuber e.h. 
 
 
 
 
Aushang an der Gemeindeamtstafel 
und der Gemeindehomepage 
vom 24. April 2026 bis 26. Mai 2026 
F. d. R.: 
 
 
Ergeht mit einer Planskizze zur Information an die Grundstücksanrainer (RsB) 
 
  


